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Gemeindeversammlung Rüschlikon Nr. 01/20 vom Dienstag, 22. September 2020 
20.00 – 21.40 Uhr, in der Turnhalle Gulliver 
 
 
 
Vorsitz: Gemeindepräsident Dr. Bernhard Elsener 
 
Protokoll: Gemeindeschreiber Benno Albisser 
 
Stimmberechtigte: 3332 (1577 Männer und 1755 Frauen) 
 
Anwesende: 112 (3.4 %) 
 
Stimmenzähler: - Theresia Stieger Molina, Langentannenstr. 8 
 - Lucas Sala, Mühlestrasse 21 

 
 
 
Traktanden 
 
1. Anastasiadi, Filio (griechische Staatsangehörige) 

– Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 22. September 2020 
1 

2. Anastasiadis, Vyron (griechischer Staatsangehöriger) 
– Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 22. September 2020 

2 

3. Bey, Rosemadelyn (US-amerikanische Staatsangehörige) 
Bey, Edouard Yves Rufino (französischer und US-amerikanischer Staats- 
angehöriger) 
Bey, Reine Alodia-Denise (französische und US-amerikanische Staats- 
angehörige) 
– Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 22. September 2020 

3 

4. Braitinger, Frederike (deutsche Staatsangehörige) 
Greiner, Charles Niclas (deutscher Staatsangehöriger) 
Greiner, Philip Percy (deutscher Staatsangehöriger) 
Greiner, Sydney Maxim (deutscher Staatsangehöriger) 
– Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 22. September 2020 

4 

5. Brinkmann, Yanek Alexander (deutscher Staatsangehöriger) 
– Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 22. September 2020 

5 

6. Brom, Helena (tschechische Staatsangehörige) 
– Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 22. September 2020 

6 

7. Calvi, Massimiliano (italienischer Staatsangehöriger) 
Calvi, Isabella (italienische Staatsangehörige) 
– Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 22. September 2020 

7 

8. Can Harrison, Emel (bulgarische und türkische Staatsangehörige) 
– Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 22. September 2020 

8 

9. Carranza Alvarez, Eva Sofia (venezolanische Staatsangehörige) 
– Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 22. September 2020 

9 

10. Facchin, Martina Giulia (italienische Staatsangehörige) 
– Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 22. September 2020 

10 
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11. Gerteis, Roman Marcel (deutscher Staatsangehöriger) 
– Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 22. September 2020 

11 

12. Grob, Regina Bernadine (kamerunische Staatsangehörige) 
– Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 22. September 2020 

12 

13. Groell, Diane (französische Staatsangehörige) 
– Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 22. September 2020 

13 

14. Laino, Teodoro (italienischer Staatsangehöriger) 
– Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 22. September 2020 

14 

15. Maier, Markus (deutscher Staatsangehöriger) 
– Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 22. September 2020 

15 

16. Martinisi, Željka (kroatische Staatsangehörige) 
– Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 22. September 2020 

16 

17. Pucher, Herbert Franz (österreichischer Staatsangehöriger) 
– Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 22. September 2020 

17 

18. Ragazzi, Raffaella (italienische Staatsangehörige) 
– Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 22. September 2020 

18 

19. Skantze, Olof Henrik Kristofer (schwedischer Staatsangehöriger) 
Skantze, Eva-Lotta (schwedische Staatsangehörige) 
Skantze, Selma Olivia (schwedische und US-amerikanische Staatsangehörige) 
Skantze, Ilse Klara (schwedische Staatsangehörige) 
– Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 22. September 2020 

19 

20. Snyder, Timothy Scott (US-amerikanischer Staatsangehöriger) 
Snyder, Jana (deutsche Staatsangehörige) 
Snyder, Colin David (deutscher Staatsangehöriger) 
– Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 22. September 2020 

20 

21. Štolová, Jana (tschechische Staatsangehörige) 
– Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 22. September 2020 

21 

22. Teichmann, Eric Alexander (deutscher Staatsangehöriger) 
Teichmann, Valentina Rosalia (deutsche Staatsangehörige) 
Teichmann, Victoria Viveka (deutsche Staatsangehörige) 
Teichmann, Franziskus Vladimir (deutscher Staatsangehöriger) 
– Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 22. September 2020 

22 

23. Turley, Angela (deutsche Staatsangehörige) 
Turley, Laura Sophie (deutsche Staatsangehörige) 
– Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 22. September 2020 

23 

24. Rechnung 2019  
– Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 22. September 2020 

24 

25. Verkauf von sechs Liegenschaften an die Stiftung Wohnungsbau Rüschlikon  
– Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 22. September 2020 

25 

26. Information/Umfrage  
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Begrüssung 
 
Der Gemeindepräsident begrüsst alle Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zur heutigen Rech-
nungs-Gemeindeversammlung, Corona-konform in der Turnhalle Gulliver. Willkommen heisst er 
auch die Vertreterin der Presse (Zürichsee-Zeitung), Frau Sibylle Saxer. 
 
Der Präsident stellt sodann fest, dass die Publikationen der heutigen Gemeindeversammlung 
rechtzeitig erfolgten sowie die Aktenauflage in der Gemeindeverwaltung stattgefunden hat. Zu 
allen traktandierten Geschäften liegt zudem eine gedruckte Weisung vor. Gegen das Protokoll 
der Gemeindeversammlung vom 3. Dezember 2019 sind keine Einsprachen erfolgt. 
 
Er fordert alle Nicht-Stimmberechtigten auf, sich zu den zur Verfügung stehenden Sitzplätzen zu 
begeben. 
 
Der Gemeindepräsident erklärt die Versammlung als eröffnet und beschlussfähig. 
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Rechnungen, Voranschläge F3.06.04 
 

24. Rechnung 2019 – Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 
22. September 2020 

24 
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Der Finanzvorstand präsentiert zusammenfassend nochmals die wichtigsten Kennzahlen zur 
Rechnung 2019 (siehe Präsentation im Anhang zu diesem Protokoll). 
 
Der RPK-Präsident bekräftigt das bereits in der Weisung abgedruckte Gutachten der RPK. 
 
 
Diskussion 
 
Willy Künzi möchte wissen, was mit der Seehügel AG vorgesehen sei? 
 
Der Gemeindepräsident erklärt, dass es die feste Absicht des Gemeinderats sei, die Seehügel 
AG durch die Gemeinde zu übernehmen. Vorgesehen war, dass die Angelegenheit Ende Sep-
tember 2020 über die Bühne hätte gehen sollen. Das Handelsregisteramt des Kantons Zürich 
habe jedoch im letzten Moment Fragen aufgeworfen, welche jetzt abgearbeitet werden müssten. 
Ca. im Frühling 2021 sollte die AG liquidiert und das Land im Besitz der Politischen Gemeinde 
sein. 
 
Die Diskussion wird nicht weiter verlangt. 
 
 
Abstimmung 
 
Die Jahresrechnung 2019 der Politischen Gemeinde (inkl. Schule) sowie die Sonderrechnungen 
werden genehmigt. 
 
 
Beschluss 
 
1. Die Jahresrechnung 2019 der Politischen Gemeinde (inkl. Schule) mit einem Aufwand von 

Fr. 103'856'036.56 und einem Ertrag von Fr. 98'888'771.91 wird genehmigt. 
 
2. Die Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen mit Ausgaben von Fr. 3'564'180.99 und 

Einnahmen von Fr. 649'362.15 wird genehmigt. 
 
3. Die Investitionsrechnung im Finanzvermögen mit Ausgaben von Fr. 241'574.87 und Einnah-

men von Fr. 0.00 wird genehmigt. 
 
4. Protokollauszug an: 
 - Abteilung Finanzen (aktenführend) 
 - Dossier F3.06 (Verschwiegenheitsgrad 3) 
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Einzelne Liegenschaften und Grundstücke L2.02.02 
 

25. Verkauf von sechs Liegenschaften an die Stiftung Wohnungsbau 
Rüschlikon – Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 
22. September 2020 

25 

 
 
Antrag 
 
Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten 
 
zu beschliessen: 
 
1. Dem Verkauf der sechs Liegenschaften (samt Grundstücken) Alte Landstrasse 34, Bahn-

hofstrasse 43, Dorfstrasse 2/4, Dorfstrasse 3, Seestrasse 26 und Seestrasse 38 zum Preis 
von insgesamt CHF 12'390'900.00 an die Stiftung Wohnungsbau Rüschlikon wird zuge-
stimmt. 

 
2. Die Liegenschaftenkommission wird ermächtigt, die Kaufverträge in eigener Kompetenz zu 

genehmigen. Mit dem Vollzug wird die Abteilung Liegenschaften beauftragt. 
 
 
 
Die Vorlage in Kürze 
 
Die Problematik von preisgünstigen Wohnungen und Alterswohnungen ist in Rüschlikon heute 
wie vor 50 Jahren sehr aktuell. Daher hat der Gemeinderat in seinen Legislaturzielen festgehal-
ten, dass der Erhalt und Bau von für Rüschlikon preisgünstigen Wohnungen weiterhin gefördert 
werden soll. Die Umsetzung dieses Ziels soll neu vollständig der 1971 von der Gemeindever-
sammlung gegründeten Stiftung Wohnungsbau Rüschlikon übertragen werden. Die politische 
Gemeinde konzentriert sich künftig auf die Verwaltungsliegenschaften und strategisch wichtige 
Finanzliegenschaften (Seeanstoss, Arealentwicklung Bahnhof Süd).  
 
Die Stiftung Wohnungsbau Rüschlikon ist seit ihrer Gründung ein wichtiger Träger und Anbieter 
von preisgünstigen Wohnungen in Rüschlikon. Sie steht unter der Aufsicht des Gemeinderats 
und der Stiftungsrat wird auch vom Gemeinderat gewählt. Die Stiftung hat eine professionelle 
Liegenschaftenverwaltung und vermietet bereits heute in elf Liegenschaften insgesamt 108 Woh-
nungen. Mit der Übernahme der sechs Gemeindeliegenschaften (samt Grundstücken) Alte Land-
strasse 34, Bahnhofstrasse 43, Dorfstrasse 2/4, Dorfstrasse 3, Seestrasse 26 und Seestrasse 38 
erweitert sich das Portfolio der Stiftung um 27 Wohnungen. Geplant – jedoch nicht Teil dieser 
Vorlage – ist, dass im Rahmen des Projekts Bahnhof Süd drei Häuser mit insgesamt 20-24 Woh-
nungen im Baurecht an die Stiftung Wohnungsbau abgegeben werden. Für die Bereitstellung von 
zahlbarem Wohnraum im gemeindenahen Umfeld ist neu also ein Ansprechpartner zuständig. 
Diese Entflechtung führt zu einer Professionalisierung in der Bewirtschaftung, höherer Flexibilität 
bei Mieterwechseln und kürzeren Entscheidungswegen im Bau-Projektmanagement. Redundan-
zen werden eliminiert und die Gemeinde kann sich noch stärker auf ihre Kernaufgaben konzent-
rieren.  
 
Der Gemeinderat ist überzeugt, dass mit dem Verkauf der sechs Liegenschaften (samt Grund-
stücken) an die Stiftung Wohnungsbau Rüschlikon der Erhalt von preisgünstigen Wohnungen in 
Rüschlikon langfristig sichergestellt werden kann. Der Verkaufspreis von CHF 12'390'900.00 ist 
angemessen. Mit der Stiftung Wohnungsbau Rüschlikon verfügt die Gemeinde über einen zuver-
lässigen, gemeindenahen und gemeinnützigen Bauträger und Partner. Der Gemeinderat emp-
fiehlt daher Zustimmung zur Vorlage. 
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Weisung 
 
 
1. Ausgangslage 
 
1.1 Politische Beweggründe 
 
Die Gemeinde Rüschlikon beschäftigt sich bereits seit mehr als 50 Jahren intensiv mit dem 
Thema der Bereitstellung von preisgünstigen Wohnungen, Alterswohnungen und der sozialen 
Durchmischung der Bevölkerung. Im Juli 1971 wurde von der Gemeindeversammlung die Stiftung 
Wohnungsbau Rüschlikon gegründet. Gemäss den damaligen Statuten und der Weisung wurden 
mit der Errichtung der Stiftung Wohnungsbau insbesondere die Ziele der zentralen Verwaltung 
und Vermietung von bereits bestehenden Wohnungen verfolgt. Auch die Gemeinde besitzt heute 
Liegenschaften mit total 32 Wohnungen im preisgünstigen Segment, wovon 27 Wohnungen mit 
diesem Antrag verkauft werden sollen. Die anderen fünf Wohnungen befinden sich in Liegen-
schaften des Verwaltungsvermögens.  
 
Zum Thema preisgünstige Wohnungen für Rüschlikon lauten die Legislaturziele des Gemeinde-
rats seit 2014 wie folgt: 
«Die Anzahl an preisgünstigen Wohnungen soll erhalten und wenn möglich erhöht werden. Die 
gemeindeeigenen Wohnliegenschaften sollen schrittweise in die Stiftung Wohnungsbau Rüschli-
kon überführt und saniert werden.» 
 
Folgende zwei Gründe bewogen den Gemeinderat, dieses Ziel jetzt strategisch umzusetzen und 
die Strukturen zu entflechten: 

• Sowohl die Gemeinde Rüschlikon (32 Wohnungen) als auch die Stiftung Wohnungsbau 
Rüschlikon (108 Wohnungen) stellen in der Gemeinde bezahlbaren Wohnraum zur Verfü-
gung. Insgesamt werden 140 Wohnungen im direkten Einflussbereich der Gemeinde ange-
boten. Es ist nicht zweckdienlich, dass zwei (nahestehende) Organisationen sich um densel-
ben Auftrag kümmern. 

• Gemäss den neuen Statuten der Stiftung Wohnungsbau, welche am 19. Mai 2019 durch die 
Stimmberechtigten an der Urne beschlossen wurden, amtet der Gemeinderat als Aufsichts-
organ der Stiftung Wohnungsbau. Weiter wählt der Gemeinderat alle Mitglieder des Stif-
tungsrats. So kontrolliert der Gemeinderat die strategischen und operativen Arbeiten der Stif-
tung. 

 
Aus vorstehenden Gründen und da bei den Gemeindeliegenschaften umfassende Gebäudesan-
ierungen anstehen, hat sich der Gemeinderat zu folgender Liegenschaftenstrategie entschlossen: 

• Die politische Gemeinde konzentriert sich auf das Halten und Verwalten von Liegenschaften 
des Verwaltungsvermögens (z.B. Schulgebäude, Werkhof, Badi, Gemeindehaus etc.) und 
von Finanzliegenschaften mit besonderer Besitzstrategie (z. B. Liegenschaften mit direktem 
Seeanstoss oder Bahnhof Süd im öffentlichen Bereich hinsichtlich Einflussnahme auf die 
Arealentwicklung etc.). 

• Liegenschaften, die der Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum und zur Förderung der 
sozialen Durchmischung dienen, befinden sich im Eigentum der Stiftung Wohnungsbau 
Rüschlikon. Die Stiftung Wohnungsbau soll diese gemäss dem statutarischen Auftrag bewirt-
schaften.  
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Diese strategische Entflechtung bringt für Gemeinde und Stiftung folgende Vorteile: 

• Die Gemeinde wird entlastet und kann sich ganz auf ihre Kernaufgaben konzentrieren. 
• Für das Anliegen «Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum» ist neu ein Ansprechpartner 

im direkten Einflussbereich der Gemeinde zuständig. 
• Halten und Verwalten von Wohnliegenschaften wird durch den Stiftungsrat und dessen Ge-

schäftsführung professionalisiert. 
• Kürzere Entscheidungswege führen zu einem effizienteren Bau-Projektmanagement ange-

sichts der anstehenden Renovationen und Sanierungen. 
• Das bestehende und neue Wohnungsangebot der Stiftung sichert die notwendige Flexibilität 

bei Mieterwechseln aufgrund anstehender Renovationen und Sanierungen oder bei Bedarf 
der Gemeinde selber. 

• Das bereits erfolgreich eingeführte Mietreglement, welches auf die finanziellen Bedürfnisse 
der Bewohner/innen Rücksicht nimmt, kann weiter ausgebaut und etabliert werden. 

• Bei Bedarf stellt die Stiftung dem Sozialamt Wohnraum zur Verfügung. 
 
 
1.2 Die Stiftung Wohnungsbau Rüschlikon 
 
Die Stiftung Wohnungsbau Rüschlikon wurde von der Gemeindeversammlung am 2. Juli 1971 
gegründet. Gemäss den damaligen Statuten wurden mit der Errichtung der Stiftung insbesondere 
die Ziele der zentralen Verwaltung und Vermietung von bereits bestehenden Wohnungen und die 
Bereitstellung von preisgünstigen Wohnungen sowie von Alterswohnungen verfolgt. Das damals 
von der Gemeinde gewählte Modell der Ausgliederung von Aufgaben in eine eigene Stiftung hat 
sich bis heute bewährt und gilt auch für den Bund als beispielhaft. Daher wurde Rüschlikon vom 
Bundesamt für Wohnungswesen sogar als Fallbeispiel für die Broschüre «Preisgünstiges Woh-
nen – ein Baukasten für Städte und Gemeinden» ausgewählt (Bundesamt für Wohnungswesen 
2013).  
 
Die Stiftung Wohnungsbau blickt auf eine fast 50-jährige Geschichte im Zeichen des bezahlbaren 
Wohnraums zurück. In der Gründungsphase wurden der Stiftung folgende Liegenschaften abge-
treten: Areal Feldimoos sowie die Alterswohnbauten an der Schönenstrasse 28 und an der Hin-
tergasse 10 (1971); Kat. Nr. 5655 und 5654 (Baurecht) «Im Schönen» (1972). Im Anschluss wur-
den an der Schönenstrasse 44 und 46 Wohnbauten erstellt. 
 
Es folgte eine längere Konsolidierungsphase, in der die Stiftung ihrem Auftrag stets verlässlich 
nachkam. Im letzten Jahrzehnt folgte ein neuerlicher Entwicklungsschub: Erstellung eines Ersatz-
neubaus mit elf Wohneinheiten an der Schönenstrasse 26/28 (Bezug 2016); Umbau und Sanie-
rung im Baurecht der Weingartenstrasse 10 (drei Wohneinheiten + Vereinslokal, 2017); Erstel-
lung von 21 Alterswohnungen am Bahnweg (Bezug 2019).  
 
Weiter konnte die Stiftung die Liegenschaften Pilgerweg 45 (2013), Bahnhofstrasse 38 (2018) 
und Bahnhofstrasse 41 (2019) erwerben und somit sicherstellen, dass prägnante Liegenschaften 
in Rüschlikon erhalten bleiben bzw. strategische Wohnflächen-Reserven für die Zukunft aufge-
baut werden können.  
 
Die Stiftung Wohnungsbau wurde seit ihrer Gründung 1971 als öffentlich-rechtliche Stiftung ge-
führt. Die Stimmberechtigten haben anlässlich der Urnenabstimmung vom 19. Mai 2019 dem 
Ausgliederungserlass und einer Statutenänderung mit Umwandlung in eine privatrechtliche Stif-
tung nach Art. 80 ff. ZGB zugestimmt. Damit steht die Stiftung auf einer soliden rechtlichen Grund-
lage, die mit dem neuen Gemeindegesetz kompatibel ist. Neu ist der Gemeinderat Rüschlikon 
die Aufsichtsbehörde. Die Defizitgarantie der Gemeinde wurde aufgehoben. 
  



  
 

Gemeindeversammlung Nr. 01/20 vom 22.09.2020  93 

Die Verwaltung der Stiftung steht wie bis anhin dem Stiftungsrat zu. Dieser besteht aus dem 
Vorsitzenden und vier weiteren Mitgliedern, wovon mindestens zwei, höchstens drei, dem Ge-
meinderat angehören müssen. Die Stiftungsratsmitglieder und deren Präsident/in werden vom 
Gemeinderat Rüschlikon unter Berücksichtigung der verschiedenen Kreise der Bevölkerung auf 
eine Amtsdauer von vier Jahren gewählt. Im Übrigen konstituiert sich der Stiftungsrat selbst und 
besteht derzeit aus nachstehenden fünf Mitgliedern: 
- Simon Egli, Präsident des Stiftungsrats, Ressort Präsidiales 

Gemeinderat Ressort Liegenschaften 
- Bernt Bresse, Vize-Präsident des Stiftungsrats, Ressort Kommunikation 
- Thomas Pandiani, Mitglied des Stiftungsrats, Ressort Finanzen 
- Romaine Marti, Mitglied des Stiftungsrats, Ressort Liegenschaftenentwicklung 

Gemeinderätin Ressort Hochbau/Planung 
- Doris Weber, Mitglied des Stiftungsrats, Ressort Liegenschaftenverwaltung 

Gemeinderätin Ressort Bildung 
 
Seit dem Entscheid des Gemeinderats im Jahr 2016, fortan drei statt wie bisher zwei Mitglieder 
des Gemeinderats in den Stiftungsrat zu delegieren, kümmert sich Manuel Grieder, Grieder Im-
mobilien AG in Rüschlikon, als Geschäftsführer um das operative Tagesgeschäft der Stiftung 
Wohnungsbau Rüschlikon. 
 
Weitergehende Informationen zur Stiftung Wohnungsbau Rüschlikon können der Website unter  
www.stiftungwohnungsbau.ch entnommen werden. 
 
 
2. Erwägungen 
 
Aufgrund der vorstehend beschriebenen Ausgangslage und der strategischen Ausrichtung der 
Gemeinde Rüschlikon beantragt der Gemeinderat den Stimmberechtigten den Verkauf von sechs 
Liegenschaften im Finanzvermögen der politischen Gemeinde Rüschlikon als Gesamtpaket an 
die Stiftung Wohnungsbau Rüschlikon. 
 
Gemäss Zustandsbewertungen besteht bei allen sechs zum Verkauf stehenden Liegenschaften 
ein erheblicher Sanierungs- und Renovationsbedarf, damit eine langfristige Werterhaltung sowie 
eine Reduktion der Unterhalts- und Betriebskosten (energetische Sanierung) sichergestellt wer-
den kann. Auch sollen in Zukunft sämtliche Wohnungen den heutigen Wohnstandards genügen 
und die Vorgaben der Gemeinde als Energiestadt sollen soweit möglich eingehalten werden. Die 
notwendigen Investitionen für die Instandstellung (ohne energetische Sanierung) belaufen sich 
auf mindestens 3.7 Mio. Franken. Die Renovationen sollen in Etappen je nach Dringlichkeit erfol-
gen. Bestehende Mietverhältnisse während der Umbauzeit sollen in anderen Objekten der Stif-
tung Wohnungsbau Rüschlikon sichergestellt werden. 
 
Da sich die Liegenschaften Bahnhofstrasse 43, Dorfstrasse 2/4, Dorfstrasse 3, Seestrasse 26 
und Seestrasse 38 allesamt im Kommunalen Natur- und Heimatschutzinventar, Teilbereich Kom-
munales Inventar der Denkmal- und Heimatschutzobjekte (sogenanntes Gebäudeinventar) befin-
den, ist ein Abbruch und Ersatzneubau nicht möglich und auch nicht wünschenswert, da diese 
Liegenschaften einen grossen Anteil der Identitätsbildung des alten Dorfkerns bilden. An der Al-
ten Landstrasse 34 lassen die zu geringen Grenzabstände ebenfalls keinen Abbruch und Ersatz-
neubau zu – die bestehende Liegenschaft hat jedoch eine Besitzstandsgarantie.  
 
  

http://www.stiftungwohnungsbau.ch/
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Nicht Teil dieser Vorlage, jedoch im Kontext erwähnenswert, sind drei Häuser mit insgesamt 20-
24 Wohnungen, welche die Gemeinde im Rahmen des Projekts Bahnhof Süd im Baurecht plant 
an die Stiftung abzugeben. Dies wird mit einer separaten Vorlage zum Baurechtsvertrag der Ge-
meindeversammlung vorgelegt werden. Diesem Schritt vorausgegangen sind Abklärungen beim 
Verband der Zürcher Wohnbaugenossenschaften zur Frage, ob Genossenschaften an diesen 
drei Häusern interessiert wären. Für solche Institutionen ist jedoch die Anzahl von 20-24 Woh-
nungen zu gering.  
 
 
3. Liegenschaftenspiegel 
 
Alte Landstrasse 34  
- Gebäude Assek. Nr.: 390 
- Grundstück Kat. Nr.: 3991 
- Grundstücksfläche: 548 m2 
- Anzahl Wohnungen: 3 Wohnungen 
- Inventar: nicht erfasst 
 
Bahnhofstrasse 43 
 
- Gebäude Assek. Nr.: 150 
- Grundstück Kat. Nr.: 5778 
- Grundstücksfläche: 763 m2 
- Anzahl Wohnungen: 4 Wohnungen und 1 Ladenlokal 
- Inventar: Kommunales Natur- und Heimatschutzinventar 
 
Dorfstrasse 2/4  
- Gebäude Assek. Nr.: 62 
- Grundstück Kat. Nr.: 5070 
- Grundstücksfläche: 313 m2 
- Anzahl Wohnungen: 8 Wohnungen und 1 Ladenlokal 
- Inventar: Kommunales Natur- und Heimatschutzinventar 
 
Dorfstrasse 3  
- Gebäude Assek. Nr.: 61 
- Grundstück Kat. Nr.: 1757 
- Grundstücksfläche: 289 m2 
- Anzahl Wohnungen: 3 Wohnungen, 2 Praxislokale und 1 Ladenlokal 
- Inventar: Kommunales Natur- und Heimatschutzinventar 
 
Seestrasse 26  
- Gebäude Assek. Nr.: 87 
- Grundstück Kat. Nr.: 2701 
- Grundstücksfläche: 574 m2 
- Anzahl Wohnungen: 3 Wohnungen 
- Inventar: Kommunales Natur- und Heimatschutzinventar 
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Seestrasse 38  
- Gebäude Assek. Nr.: 76 
- Grundstück Kat. Nr.: 4916 
- Grundstücksfläche: 741 m2 
- Anzahl Wohnungen: 6 Wohnungen und 1 Ladenlokal 
- Inventar: Kommunales Natur- und Heimatschutzinventar 
 

4. Festlegung des Verkaufspreises 
 
Die Gemeinde veräussert ihre Finanzliegenschaften an die gemeindenahe Stiftung Wohnungs-
bau Rüschlikon, um dem Ziel «Förderung preisgünstiger Wohnungen» besser entsprechen zu 
können. Die Festsetzung des Verkaufspreises soll ausgeglichen und verhältnismässig sein und 
transparent dargelegt werden: es ist nicht das Ziel der Gemeinde, Marktpreise zu erwirtschaften. 
Der Verkaufspreis darf aber auch nicht einseitig zu Ungunsten des Gemeindehaushalts festge-
setzt werden. 
 
Erfolgsrechnung 
Mit dem zu veräussernden Immobilienportfolio erwirtschaftete die Gemeinde in den letzten fünf 
Jahren durchschnittlich einen Nettoertrag von rund CHF 380'000.00 (ohne interne Verzinsung). 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass in den letzten Jahren nur die nötigsten Unterhaltsarbeiten und 
keine wertvermehrenden Investitionen erfolgten. Die Gemeinde muss im Falle eines Verkaufs auf 
den Ertrag in der Erfolgsrechnung verzichten. 
 
Investitionen 
Gemäss Portfoliobericht von Wüest und Partner vom 30. April 2018 betragen die zu erwartenden 
wertvermehrenden Instandstellungsinvestitionen der Stiftung Wohnungsbau ohne energetische 
Sanierung zirka CHF 3.7 Mio. plus etwa CHF 0.32 Mio. Instandhaltungskosten. Verblieben die 
Liegenschaften im Finanzvermögen, müssten diese Investitionen durch die Gemeinde erfolgen. 
Anschliessend wäre eine Neubewertung der Liegenschaften mit allfälliger Buchwertanpassung 
vorzunehmen.  
 
Buchwert, Versicherungswert, Marktwert 
Die folgende Tabelle gibt Auskunft über den Buchwert, den von Wüest und Partner geschätzten 
Marktwert und den Versicherungswert der Liegenschaften.  
 
Liegenschaft Buchwert Marktwert Versicherungswert 
Alte Landstrasse 34 1'480'000 1'720'000 1'480'000 
Dorfstrasse 2 2'245'500 3'760'000 2'245'500 
Dorfstrasse 3 2'277'800 2'950'000 2'277'800 
Bahnhofstrasse 43 1'820'000 2'690'000 1'820'000 
Seestrasse 26 1'793'800 1'670'000 1'793'800 
Seestrasse 38 2'773'800 3'990'000 2'773'800 
Total CHF 12'390'900 16'780'000 12'390'900 

 
Der Buchwert per 31. Dezember 2019 entspricht dem Versicherungs- und Verkaufswert.  
 
Der Verkauf der Gemeindeliegenschaften ist wie erwähnt nicht von Rendite- und Gewinnerwar-
tungen für die Gemeinde getrieben, das heisst, es sollen nicht Marktwerte erzielt werden.  
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5. Schlussfolgerung 
 
Der Gemeinderat ist überzeugt, dass mit dem Verkauf der sechs Liegenschaften (samt Grund-
stücken) an die Stiftung Wohnungsbau Rüschlikon der Erhalt von für Rüschlikon preisgünstigen 
Wohnungen langfristig sichergestellt wird. Der Verkaufspreis von CHF 12'390'900.00 ist ange-
messen. Mit der Stiftung Wohnungsbau Rüschlikon verfügt die Gemeinde über einen zuverlässi-
gen, gemeindenahen und gemeinnützigen Bauträger und Partner.  
 
 
6. Empfehlung des Gemeinderats 
 
Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten, dem Verkauf der sechs Liegenschaften 
(samt Grundstücken) Alte Landstrasse 34, Bahnhofstrasse 43, Dorfstrasse 2/4, Dorfstrasse 3, 
Seestrasse 26 und Seestrasse 38 zum Preis von insgesamt CHF 12'390'900.00 an die Stiftung 
Wohnungsbau Rüschlikon zuzustimmen. 
 
Referenten sind Gemeindepräsident Dr. Bernhard Elsener und Finanzvorstand Dr. Fabian Müller.  
 
 
 
Rüschlikon, 24. Januar 2020 Gemeinderat Rüschlikon 
 Dr. Bernhard Elsener Benno Albisser 
 Gemeindepräsident Gemeindeschreiber 
 
 
7. Anhänge 
- Fotos und Objektblätter der sechs Liegenschaften 
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8. Gutachten der Rechnungsprüfungskommission 
 
Die Rechnungsprüfungskommission hat den Antrag des Gemeinderats hinsichtlich der fi-
nanzrechtlichen Zulässigkeit und der Auswirkungen auf die Gemeindefinanzen geprüft 
und erstattet folgendes Gutachten: 
 
1. Ausgangslage 
 
Die Gemeinde möchte die sechs Liegenschaften Alte Landstrasse 34, Bahnhofstrasse 43, 
Dorfstrasse 2/4, Dorfstrasse 3, Seestrasse 26 und Seestrasse 38, die im Gemeindebesitz sind, 
der Stiftung Wohnungsbau Rüschlikon zum Versicherungswert verkaufen. Die Liegenschaften 
beinhalten insgesamt 27 Wohnungen, 4 Ladenlokale und 2 Praxislokale. Die Firma Wüest und 
Partner erwartet Investitions- und Instandhaltungskosten von 4.02 Mio. Franken, für die in den 
nächsten Jahren die Gemeinde aufkommen müsste. Die Stiftung Wohnungsbau Rüschlikon be-
sitzt heute bereits elf Liegenschaften mit insgesamt 108 Wohnungen, die durch eine eigene Lie-
genschaftenverwaltung bewirtschaftet werden. 
 
2. Erwägungen 
 
Mit dem Verkauf an die gemeindenahe Stiftung Wohnungsbau Rüschlikon erhält diese mehr 
Spielraum (Flexibilität bei Mieterwechseln) bei der schrittweisen Sanierung der Liegenschaften 
und kann so dazu beitragen, Härtefälle so weit wie möglich zu vermeiden. Andererseits werden 
die Liegenschaften professioneller verwaltet und die Gemeinde im Bereich Liegenschaftenbewirt-
schaftung entlastet. Der Erhalt von ortsüblichen preisgünstigen Wohnungen sollte durch die Stif-
tung langfristig sichergestellt sein. Durch den Verkauf sind die Liegenschaften nicht vollständig 
der Kontrolle der Gemeinde entzogen, da mindestens zwei, höchstens drei, der fünf Mitglieder 
des Stiftungsrats amtierende Gemeinderäte sein müssen und der Gemeinderat die anderen Stif-
tungsräte wählt. 
 
3. Antrag der Rechnungsprüfungskommission 
 
Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Gemeindeversammlung, dem Antrag des Ge-
meinderats zuzustimmen. 
 
 
 
Rüschlikon, 25. Januar 2020 Rechnungsprüfungskommission Rüschlikon 
 Gian Andrea Semadeni Marcel Meyer 
 Vizepräsident Mitglied 
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Diskussion 
 
Der Gemeindepräsident führt mit Hilfe seiner Powerpoint-Präsentation nochmals im Detail zum 
vorliegenden Geschäft aus. Er erklärt die Beweggründe des Gemeinderats. Günstiger Woh-
nungsbau soll in Rüschlikon aus einer Hand angeboten werden können. Zudem soll sich die Po-
litische Gemeinde auf die Verwaltungsliegenschaften und strategisch wichtige Areale wie Seelie-
genschaften oder Seeanlagen oder Bahnhof Süd konzentrieren können. Positiv für den Stimm-
bürger sei zudem, dass die Aufsicht über die Stiftung neu beim Gemeinderat sei und der Stimm-
bürger so jederzeit Fragen stellen dürfe. 
 
Myriam Mayer erinnert die Anwesenden an die aktuell eher schwierige Corona-Zeit. Sie be-
fürchte, dass noch schwierigere Zeiten auf alle zukommen werden. Aus ihrer Sicht sei es falsch, 
wenn eine reiche Gemeinde wie Rüschlikon Boden verkaufe. Einer Abgabe im Baurecht könnte 
sie noch eher zustimmen. Die Gemeinde gehe ohne diesen Verkauf nicht pleite. Sie spreche sich 
gegen den Verkauf dieser Liegenschaften aus, der Boden gehöre allen. 
 
Der Gemeindepräsident erwähnt nochmals, dass der Boden bzw. die Liegenschaften einer In-
stitution verkauft werde, welche unter der Kontrolle des Gemeinderats und der Stimmbürger sei. 
 
Auch der Liegenschaftenvorstand versucht nochmals zu erläutern, dass die sechs Liegen-
schaften bei der Stiftung Wohnungsbau in guten Händen seien. Die Liegenschaften seien in ei-
nem Zustand, der so oder so eine Sanierung unumgänglich mache, ob durch die Stiftung oder 
durch die Gemeinde. Die Stiftung könne den Kauf der Liegenschaften finanzieren, durch neues 
Kapital bzw. Refinanzierung. 
 
Lucas Sala namens der CVP und Damian Isler namens der FDP sprechen sich für den vorlie-
genden Antrag aus und empfehlen Zustimmung. 
 
Der Liegenschaftenvorstand erklärt auf ein entsprechendes Votum aus den Reihen der «Nicht-
Stimmberechtigten», dass sich die Stiftung dazu verpflichte, während des Umbaus der Liegen-
schaften Ersatzraum für die Mieter anzubieten. Auch könnten die Mieter wieder zurück in «ihre» 
Liegenschaft, sofern sie dies möchten. 
 
Patricia Ammann erachtet die Wohnungen in den Liegenschaften der Stiftung Wohnungsbau 
als eher teuer. Gerade ältere Leute mit kleinen Renten bzw. Zusatzleistungen würden so schnell 
zu eigentlichen Bittstellern. Sie spreche sich nicht grundsätzlich gegen diesen Verkauf aus, stelle 
sich aber schon die Frage, was denn eigentlich «günstiger Wohnungsbau» sei? 
 
Der Gemeindepräsident erklärt, weil gerade oft günstiger Wohnraum in Rüschlikon fehle, 
möchte man die Liegenschaften der Stiftung Wohnungsbau verkaufen. Ihr Anliegen habe er ver-
standen, die Bevölkerungsstruktur in Rüschlikon kenne man. Ein Grundproblem sei zudem die 
noch auf sich wartende Revision des Gesetzes über die Ergänzungsleistungen auf Bundesebene. 
Als Hinweis zudem, die Liegenschaft an der Hintergasse bleibe so bestehen wie aktuell. 
 
Der Liegenschaftenvorstand ergänzt bzw. macht den Hinweis darauf, dass die Stiftung einen 
Härtefallfonds geschaffen habe und diesen auch anzuwenden gedenke. 
 
 
Die Diskussion wird nicht weiter verlangt. 
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Abstimmung 
 
Dem Verkauf der sechs Liegenschaften (samt Grundstücken), Alte Landstrasse 34, Bahn-
hofstrasse 43, Dorfstrasse 2/4, Dorfstrasse 3, Seestrasse 26 und Seestrasse 38, zum Preis von 
insgesamt CHF 12'390'900.00 an die Stiftung Wohnungsbau Rüschlikon, wird mit grossem Mehr 
zugestimmt. 
 
 
Beschluss 
 
1. Dem Verkauf der sechs Liegenschaften (samt Grundstücken) Alte Landstrasse 34, Bahn-

hofstrasse 43, Dorfstrasse 2/4, Dorfstrasse 3, Seestrasse 26 und Seestrasse 38 zum Preis 
von insgesamt CHF 12'390'900.00 an die Stiftung Wohnungsbau Rüschlikon wird zuge-
stimmt. 

 
2. Die Liegenschaftenkommission wird ermächtigt, die Kaufverträge in eigener Kompetenz zu 

genehmigen. Mit dem Vollzug wird die Abteilung Liegenschaften beauftragt. 
 
3. Protokollauszug an: 
 - Abteilung Liegenschaften (aktenführend) 
 - Dossier L2.02.02 (Verschwiegenheitsgrad 3) 
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26. Information/Umfrage  
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Majid Esmaeili ist wohnhaft an der Bahnhofstrasse 110, ganz in der Nähe des Sees. Er erklärt, 
dass sie seit längerer Zeit sehr von Lärm geplagt seien. Seit die Seeufer durch die Gemeinde 
aufgewertet wurden, habe der Lärm noch stärker zugenommen. Er ist der Auffassung, dass die 
Gemeinde dagegen etwas unternehmen müsse. Wenn er dies der Polizei melde, verweise ihn 
diese an die Gemeinde. Auch habe er sein Anliegen schon einige Male anlässlich der Sprech-
stunde des Gemeindepräsidenten vorgebracht. Es gehe ja auch nicht nur um diesen Platz, son-
dern um alle Plätze am See. Er möchte, dass die Gemeinde endlich etwas unternehme, er wäre 
auch bereit, mitzuhelfen. 
 
Dem Gemeindepräsidenten ist die Problematik bekannt. Allenfalls müssten die Patrouillen-
dienste weiter ausgebaut werden. Er will sich dem Thema nochmals annehmen. 
 
Der Sicherheitsvorstand erklärt, dass gemäss geltender Polizeiverordnung um 22:00 Uhr 
Nachtruhe herrsche. Er könne nur empfehlen, nach 22:00 Uhr die Tel.-Nr. 117 anzurufen und die 
Vorgänge der Polizei melden. 
 
Armin Abächerli möchte wissen, ob in der Angelegenheit «72 Std. Parkierungsregelung»  
etwas weiter geschehe? Dies sei an der damaligen GV so versprochen worden. 
 
Der Sicherheitsvorstand erklärt, dass es sich dabei um eine Übergangslösung handle. Zurzeit 
sei die Sicherheitsabteilung an der Erarbeitung eines Parkierungskonzepts bzw. dieses sei in der 
Schlussphase. Am 3. November 2020 finde eine Info-Veranstaltung statt. Anschliessend können 
sich Interessierte vernehmen lassen. Voraussichtlich an der GV im Juni 2021 sei die Vorlage 
dann zur Abstimmung bereit. Bei einem Ja werde diese Regelung hinfällig. 
 
 
 
Der Gemeindepräsident macht auf die folgenden Termine aufmerksam: 
 
- 03.12.2020  Gemeindeversammlung, voraussichtlich im Hotel Belvoir 
- 07.12.2020  Apéro für die Freiwilligen, Örtlichkeit noch offen 
- 23.10.-29.11.2020 Kulturtage 2020 
 
 
 
 
  



Rechtliches

Der Gemeindepräsident  fragt  an, ob aus der Versammlung  Einwände  gegen  die Geschäfts-

führung  erfolgen?  Es erfolgen  keine  Einwände.

Stimmrechtsrekurs  wegen  Verletzung  von Vorschriften  über  die politischen  Rechte  und ihre

Ausübung  nach  5 Tagen.

Gegen  GemeindeversammIungsbeschIüsse  kann innert  30 Tagen  beim Bezirksrat  Horgen,

schriftlich  und begründet  Rekurs  eingelegt  werden,  z.B.  wegen  Verstosses  gegen  übergeordne-

tes Recht.  Zum  Rekurs  berechtigt  ist, wer  durch  den Beschluss  besonders  betroffen  ist und ein
schutzwürdiges  Interesse  an dessen  Aufhebung  hat.

Der  Gemeindepräsident  dankt  allen  Stimmbürgerinnen  und Stimmbürgern  für  das zahlreiche

Erscheinen  und das  Mitdiskutieren.

Er bedankt  sich auch  bei den Mitarbeitenden  der LiegenschaftenabteiIung,  insbesondere  bei

Werner  Wenk  für  das  einwandfreie  Bereitstellen  des Versammlungslokals.

Weiter  dankt  er auch  den Mitarbeitenden  der  Verwaltung,  welche  im Rahmen  von Corona  und

Schutzkonzept  die heutige  Versammlung  sehr  gut  vorbereitet  haben.

Er wünscht  allen  einen  schönen  Abend  und schliesst  die Versammlung.

Für  die Richtigkeit:

nno Albisser

G meindeschreiber

Eingesehen:

Dr. Bernhard  Elsener

Gemeindepräsident
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